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Anordnung
über die Planung, Finanzierung und Abrechnung 

der staatlichen Allgemeinbibliotheken

vom 1. Dezember 1973

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und in 
Übereinstimmung mit dem Zentralvorstand der Gewerkschaft 
der Mitarbeiter der Staatsorgane und der Kommunalwirt
schaft wird für die Planung, Finanzierung und Abrechnung 
der staatlichen Allgemeinbibliotheken folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für die 
hauptberuflich geleiteten staatlichen Allgemeinbibliotheken 
und für die Wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken der Be
zirke.

(2) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für die ne
benberuflich geleiteten staatlichen Allgemeinbibliotheken, so
weit dies im § 8 festgelegt ist.

(3) Der im folgenden gebrauchte Begriff Bibliotheken um
faßt die vorgenannten bibliothekarischen Einrichtungen.

I.

Hauptberuflich geleitete 
staatliche Allgemeinbibliotheken

§ 2

Aufgaben der örtlichen Räte und
Leiter der Bibliotheken

(1) Grundlage der Planung, Finanzierung und Abrechnung 
sind die vom zuständigen Rat — im folgenden Rat bzw. Räte 
genannt — auf der Grundlage der für die staatlichen Allge
meinbibliotheken bzw. die Wissenschaftlichen Allgemein
bibliotheken der Bezirke geltenden Rechtsvorschriften* fest
gelegten Aufgaben und Orientierungen.

(2) Die Leiter der Bibliotheken stellen unter Mitwirkung 
der Gewerkschaftsleitung sowie unter Einbeziehung der Mit
arbeiter und des Bibliotheksbeirates auf der Grundlage der 
vom Rat festgelegten Aufgaben' und Orientierungen nach 
Abs. 1 und auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschrif
ten sowie der Beschlüsse der zuständigen Volksvertretungen 
den Plan der Aufgaben sowie den Volkswirtschafts- und 
Haushaltsplan auf. Die Pläne werden vom Rat im Rahmen 
des von der Volksvertretung beschlossenen Gesamtplanes be
stätigt. Die bestätigten Pläne bilden die Grundlage für die 
Ausarbeitung des Arbeitsplanes durch den Leiter der Biblio
thek.

(3) Die Räte regeln auf der Grundlage der dafür geltenden 
Rechtsvorschriften die Rechte und Pflichten der Leiter der 
Bibliotheken bei der Aufstellung, Durchführung und Kon
trolle der Pläne. In diese Regelungen sind die Rechte der 
Leiter der Bibliotheken zum Abschluß von Kooperationsver
trägen entsprechend § 2 Abs. 4 der Fünften Durchführungsbe
stimmung zur Bibliotheksverordnung einzubeziehen.

• BibUotheksverordnung vom 31. Mal 1968 (GBl. П Nr. 78 S. 565); 
Fünfte Durchführungsbestimmung vom 27. Januar 1971 zur Biblio
theksverordnung - Aufgaben, Arbeitsweise und Struktur der den 
örtlichen Räten unterstehenden staatlichen Allgemeinbibliotheken — 
(GBl. II Nr. 24 S. 209) und dazu erlassene Richtlinie des Ministers für 
Kultur vom 24. Februar 1971 (Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Kultur 3/1971 Teil I lfd. Nr. 5);
Sechste Durchführungsbestimmung vom 5. Januar 1972 zur Biblio
theksverordnung — Aufgaben und Arbeitsweise der Wissenschaft
lichen Allgemeinbibliotheken der Bezirke - (GBl. II Nr. 3 S. 26) und 
dazu erlassene Anweisung vom 5. Januar 1972 über das Rahmen
statut für die Wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken der Bezirke 
(Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Kultur 2/1972 
Teil I lfd. Nr. 4).

(4) Die Leiter der Bibliotheken sind dafür verantwortlich, 
daß die für die Planung, Finanzierung und Abrechnung er
forderlichen Angaben nach den für die Bibliotheksstatistik 
geltenden Rechtsvorschriften erfaßt werden.

(5) Die Leiter der Bibliotheken rechnen die Planerfüllung 
gegenüber dem Rat ab. Dieser prüft und entscheidet über die 
Planabrechnung. Die Bestätigung der Planabrechnung ist 
Voraussetzung für die Zuerkennung der Mittel für die mate
rielle Interessiertheit entsprechend § 5.

§3
Planung und Finanzierung

(1) Die Pläne der Aufgaben sind nach den in der Anlage 1 
aufgeführten Kennziffern, die Pläne der Aufgaben der Wis
senschaftlichen Allgemeinbibliotheken der Bezirke nach 
bibliotheksspezifischen Kennziffern des Rates aufzustellen 
und abzurechnen. Die Pläne der Aufgaben können über die 
Kennziffern hinaus auf der Grundlage der Fünften bzw. 
Sechsten Durchführungsbestimmung zur Bibliotheksverord
nung kulturpolitische, wissenschaftliche, literaturpropagandi
stische (einschließlich bibliographische) oder arbeitsorganisa
torische Schwerpunktvorhaben enthalten, soweit diese ab
rechenbar sind. Der Rat legt bei der Bestätigung des Planes 
der Aufgaben fest, welche Schwerpunktvorhaben und Kenn
ziffern für die volle Inanspruchnahme des Prämien-, Kultur- 
und Sozialfonds nach § 5 zugrunde zu legen sind.

(2) Werden der Bibliothek im Laufe der Plandurchführung 
zusätzliche Aufgaben übertragen, ist vom Rat zu entscheiden, 
welche materiellen und finanziellen Mittel zusätzlich bereit
gestellt werden bzw. von welchen Aufgaben die Bibliothek zu 
entbinden ist.

(3) Die Haushaltspläne der Bibliotheken sind brutto gemäß 
der Systematik des Staatshaushaltes der Deutschen Demo
kratischen Republik aufzustellen.

(4) Im Rahmen des Haushaltes der Räte werden den Biblio
theken Haushaltsmittel in der Höhe zur Verfügung gestellt, 
wie sie zur Finanzierung der im bestätigten Plan der Auf
gaben festgelegten Aufgaben und zur weiteren Durchsetzung 
der Fünften bzw. Sechsten Durchführungsbestimmung zur 
Bibliotheksverordnung notwendig sind. Der Planung der Mit
tel für die Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Zei
tungen, Tonträgern und anderer, für die Ausleihe an die Le
ser und die Benutzung in Räumen der Bibliothek bereitzu
stellender Literatur bzw. Informationsmittel sind zugrunde 
zu legen:
— für die Ersatzbeschaffung die Normative der Anlage 3 

(für die Ersatzbeschaffung in den Wissenschaftlichen All
gemeinbibliotheken der Bezirke gelten die in der Anlage 3 
festgelegten Normative für Belletristik, Kinderliteratur 
und Schallplatten; für wissenschaftliche und Fachliteratur 
legen die Räte die Höhe der Mittel selbständig fest),

— für dii Bestandserweiterung die Richtlinie des Ministers 
für Kultur über die Bestandserweiterung in staatlichen 
Allgemeinbibliotheken bzw. Wissenschaftlichen Allgemein
bibliotheken der Bezirke.*

(5) Mittel, die von Betrieben, Genossenschaften und Ein
richtungen den Bibliotheken auf der Grundlage von Verträ
gen bzw. Vereinbarungen für Bestandsaufbau, Bestands
erschließung, Literaturpropaganda und ähnliche Aufgaben zur 
Verfügung gestellt werden, sind in den Bibliotheken als „Ein
nahmen aus ökonomischen Beziehungen“ auszuweisen. Diese 
Mittel stehen den Bibliotheken für die in den Vereinbarungen 
festgelegten Zwecke zur Verfügung.

(6) Überdurchschnittliche Ergebnisse bzw. ernsthafte 
Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Erfüllung des 
Planes der Aufgaben sind umgehend dem Rat mitzuteilen 
und zu begründen.

♦ Wird in den Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für 
Kultur veröffentlicht.


